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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 19 / 1831 
Landtag 20.09.18 
19. Wahlperiode  

Bericht des staatlichen Petitionsausschusses Nr. 31 vom 14. September 2018 

Der staatliche Petitionsausschuss hat am 14. September 2018 die nachstehend 
aufgeführten sieben Eingaben abschließend beraten. Der Ausschuss bittet, die 
Bürgerschaft (Landtag) möge über die Petitionen wie empfohlen beschließen 
und die Vorlage dringlich behandeln. 

Insa Peters-Rehwinkel 

(Vorsitzende) 
 

Der Ausschuss bittet mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen sowie gegen die Stimmen der Fraktionen der 
CDU, DIE LINKE und der FDP folgende Eingabe für erledigt zu erklären, weil 
die Stadtbürgerschaft keine Möglichkeit sieht, der Eingabe zu entsprechen: 

Eingabe-Nr.:  L 19/195 

Gegenstand: Wiedereinführung des Studienganges Sportpädagogik 

Begründung: Die Petenten verlangen in der Sammelpetition, die aus weit 
mehr als 100 Einzelpetitionen besteht, die Wiedereinführung 
des Studienganges Sportpädagogik.  

  Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen der 
Petenten Stellungnahmen der Senatorin für Wissenschaft, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz und der Senatorin für Kinder 
und Bildung eingeholt. Unter Berücksichtigung dessen stellt 
sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung zusammen-
gefasst wie folgt dar: 

  Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucher-
schutz verweist in ihrer Stellungnahme auf Kosten für Perso-
nal- und Sachkosten in einer Größenordnung von mindestens 
1,0 Millionen Euro plus jährlicher Betriebs- und Bauerhal-
tungskosten von circa 800 000 Euro, die für die Wiedereinfüh-
rung des Studienganges erforderlich seien. Zudem schätze 
man die einmaligen Investitionskosten zur Wiederherstellung 
bzw. Sanierung der Sportstätten derzeit auf ca. 15,2 Millionen 
Euro. Auch wenn die Petenten die Personalkosten für eine 
Wiedereinführung auf „nur“ circa 800 000 Euro schätzen und 
die Sanierungskosten für ohnehin anstehende Kosten halten, 
steht doch fest, dass Kosten in erheblicher Höhe anfallen wür-
den, zumal die Petenten die von der Senatorin bezifferten jähr-
lichen Betriebskosten nicht in Abrede stellen. 

  Die Senatorin für Bildung weist in ihrer Stellungnahme darauf 
hin, dass im Sekundarbereich I überwiegend die Hallenkapa-
zitäten und nicht die Zahl der zur Verfügung stehenden aus-
gebildeten Sportlehrkräfte der begrenzende Faktor für die 
Erteilung von Sportstunden sei. Zudem habe man die Fortbil-
dung „Sport fachfremd unterrichten – das Konzept“ in eine 
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zweijährige Ausbildung im Um-fang von 120 Unterrichtsstun-
den umgewandelt, die von 29 Teilnehmenden begonnen 
wurde. 

  Bei dieser Sachlage sieht der staatliche Petitionsausschuss 
keine Möglichkeit, der Petition zu entsprechen. Er empfiehlt 
den Petenten vielmehr zunächst abzuwarten, ob sich der Senat 
im Rahmen der Aufstellung des Wissenschaftsplanes 2025 auf 
eine Wiederaufnahme der Ausbildung von Sportlehrerinnen 
und Sportlehrern verständigt. 

Der Ausschuss bittet mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, 
der CDU, von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP sowie gegen die Stimme 
der Fraktion DIE LINKE folgende Eingabe für erledigt zu erklären, weil die 
Stadtbürgerschaft keine Möglichkeit sieht, der Eingabe zu entsprechen: 

Eingabe-Nr.:  L 19/205 

Gegenstand: Befreiung von den Rundfunkgebühren 

Begründung: Die Petentin begehrt mit ihrer ursprünglich an den Deutschen 
Bundestag gerichteten Petition eine Befreiung vom Rundfunk-
beitrag. Sie trägt eine Benachteiligung von Geringverdienern 
gegenüber Personen vor, die Arbeitslosengeld II empfangen. 
Geringverdienern, die nach Abzug von Kranken- und Pflege-
kassenbeiträgen, Heizung und Miete unterhalb oder gleich 
dem Satz des Arbeitslosengeldes II liegen, sollten ohne büro-
kratischen Aufwand in einem vereinfachten Verfahren von der 
Rundfunkgebühr befreit werden. 

  Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen der 
Petentin eine Stellungnahme der Senatskanzlei eingeholt. Un-
ter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parla-
mentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar: 

  Der Ausschuss kann dem Anliegen nicht entsprechen. 

  Eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag ist für Geringverdiener 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Nach geltender 
Rechtslage sind zunächst die Empfänger von Arbeitslosengeld 
II von der Rundfunkbeitragspflicht befreit. Dies erstreckt sich 
jedoch auch auf Empfänger von Leistungen nach § 22 Sozial-
gesetzbuch II (SGB II), die für Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung geleistet werden. Die Landesrundfunkanstalt befreit 
zudem auf Antrag nach Vorlage entsprechender Nachweise 
von der Beitragspflicht, wenn eine besondere Härte vorliegt. 
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Beziehern niedriger Ein-
kommen nach Entrichtung des Rundfunkbeitrags ein die Be-
darfsgrenze für SGB II-Leistungen unterschreitendes Ein-
kommen verbleiben würde. Bei der Feststellung des Einkom-
mens sind im Hinblick auf die Bedarfsgrenze Kranken- und 
Pflegekassenbeiträge bereits abzuziehen, so dass im Rahmen 
der Erhebung der Rundfunkbeiträge sichergestellt ist, dass 
das Einkommen nach Abzug von Kranken- und Pflegekassen-
beiträgen nicht unterhalb der Bedarfsgrenze für SGB II-
Leistungen liegt. Zudem berücksichtigt die Anknüpfung der 
Beitragspflicht an die Bedarfsgrenze für SGB II-Leistungen im 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag auch, dass dem Beitrags-
schuldner nach Abzug des Rundfunkbeitrags mindestens so 
viel für Unterkunft und Heizung verbleibt, wie einem Bezieher 
von Arbeitslosengeld II. 

  Der staatliche Petitionsausschuss verkennt nicht, dass das der-
zeitige Verfahren, bei dem der Beitragsservice seine Entschei-
dung auf der Grundlage des Ergebnisses der Prüfung der 
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Bedürftigkeit durch den jeweiligen Leistungsträger trifft, ei-
nen gewissen Aufwand für die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger bedeutet. Die Senatskanzlei hat jedoch für den staatli-
chen Petitionsausschuss nachvollziehbar dargestellt, dass 
diese Regelung der Einrichtung eines kostenintensiven Ver-
waltungsapparats beim Beitragsservice der Rundfunkanstal-
ten – und somit der Schaffung einer parallelen Verwal-
tungsstruktur – vorzuziehen ist. Insoweit nimmt der Ausschuss 
Bezug auf die der Petentin bekannte ausführliche Stellung-
nahme der Senatskanzlei.  

Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben für erledigt zu erklären, weil die 
Bürgerschaft (Landtag) keine Möglichkeit sieht, den Eingaben zu entspre-
chen: 

Eingabe-Nr.: L 19/190 

Gegenstand: Kündigung des Rundfunkstaatsvertrags 

Begründung: Die Petentin wendet sich gegen die Entrichtung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunkbeitrags und fordert die Kündigung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrages. Sie sieht in den Zustim-
mungsgesetzen der Länder einen Verstoß gegen das Grund-
gesetz, indem diese allen Grundrechtsträgern eine Dauer- und 
Drittschuld aufzwingen würden und die öffentlich rechtlichen 
Rundfunkanstalten zur Drohung mit und zum Einsatz von un-
mittelbarer staatlicher Gewalt gegen Eigentum, die Unverletz-
lichkeit der Wohnung sowie die Gesundheit und das Leben 
von Grundrechtsträgern ermächtigen würden.  

  Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen der 
Petentin eine Stellungnahme der Senatskanzlei eingeholt. Un-
ter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parla-
mentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar: 

  Der staatliche Petitionsausschuss kann das Anliegen des Pe-
tenten nicht unterstützen. Er hat keine Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Entrichtung des Rundfunkbeitrags. 

  Der 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde nach der Un-
terzeichnung durch die Regierungschefs der Länder im Monat 
Dezember 2010 im Jahr 2011 den Landesparlamenten zur Be-
schlussfassung vorgelegt. Die Bremische Bürgerschaft hat am 
9. November 2011 das Gesetz zum 15. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag beschlossen. 

  In dem als Artikel 1 beschlossenen Rundfunkbeitragsstaats-
vertrag (RBStV) wurde ein neues Finanzierungssystem des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks geregelt. Der RBStV ist ein 
Staatsvertrag zwischen allen 16 deutschen Bundesländern 
und ist mit Wirkung vom 1. Januar 2013 an die Stelle des bis-
herigen Rundfunkgebührenstaatsvertrags getreten. Er regelt 
eine Beitragspflicht von Wohnungsinhabern im privaten Be-
reich und von Betriebsstätteninhabern im nicht privaten Be-
reich. Kern des Rundfunkänderungsstaatsvertrags ist die 
Ablösung der bisherigen an den Besitz eines Empfangsgeräts 
gekoppelten Rundfunkgebühr durch die Erhebung eines an 
das Innehaben einer Wohnung oder einer Betriebsstätte ange-
knüpften Beitrages. 

  Nach der Neuregelung der Rundfunkfinanzierung zahlt jeder 
Haushalt pauschal einen Beitrag dafür, dass er die Möglichkeit 
hat, die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in An-
spruch zu nehmen. Die Neuregelung war erforderlich, weil 
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das alte Gebührensystem keine gerechte Zahlweise mehr ge-
währleisten konnte. Die neuen Medien, mit denen Rund-
funkleistungen in Anspruch genommen werden können, 
wurden darin nicht angemessen berücksichtigt. Viele Geräte, 
die in Haushalten vorhanden sind, eröffnen vielfältige multi-
mediale Anwendungen und Wege, über die die Rundfunkan-
stalten ihre Angebote präsentieren. Deshalb wird es nach 
Ansicht des staatlichen Petitionsausschusses auch in der Zu-
kunft nicht möglich sein, darauf abzustellen, wer welche An-
gebote nutzt. 

  Das neue System der Rundfunkfinanzierung geht davon aus, 
dass sich jeder Haushalt in Deutschland pauschal an der Fi-
nanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beteiligen 
muss, weil letztlich auch alle Bürgerinnen und Bürger davon 
profitieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk trägt wesent-
lich zur Meinungsbildung in der Bevölkerung bei und leistet 
wichtige Beiträge für die Kultur, die Demokratie, die Urteils-
kraft und die Erwerbsbedingungen in unserer Gesellschaft. 
Daran nehmen die einzelnen Bürgerinnen und Bürger auch 
dann teil, wenn sie die Rundfunknutzung ablehnen oder den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur in geringem Maße nut-
zen. 

  Die Rundfunkbeitragspflicht wurde in mehreren Entscheidun-
gen der Verwaltungsgerichte und auch von zwei Landesver-
fassungsgerichten für verfassungsgemäß erklärt. Zuletzt hat 
das Bundesverfassungsgericht mit Entscheidung vom 18. Juli 
2018 die Rundfunkbeitragspflicht – mit Ausnahme der Abga-
bepflicht für Zweitwohnungen – als verfassungsgemäß ange-
sehen. Das Bundesverfassungsgericht hat, wie schon die 
Landesverfassungsgerichte zuvor, festgestellt, dass der Rund-
funkbeitrag für die grundsätzlich unbeschränkte Möglichkeit 
des Rundfunkempfangs zu zahlen ist. Damit haben die Ge-
richte das Beitragsmodell insgesamt bestätigt. Danach ist der 
Rundfunkbeitrag nicht für das Bereithalten von Rundfunk-
empfangsgeräten oder für den tatsächlichen Empfang zu zah-
len, sondern für die bloße Möglichkeit, die Angebote des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu empfangen.  

  Der Rundfunkbeitrag wird als Gegenleistung für die Möglich-
keit erhoben, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme 
zu empfangen. Er stellt nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts eine 
nicht steuerliche Abgabe dar, deren Erhebung von der Gesetz-
gebungskompetenz der Länder gedeckt und – als angemes-
sene Art der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks – auch verfassungsmäßig gerechtfertigt ist. 

  Dieser Rechtsauffassung schließt sich der staatliche Petitions-
ausschuss an. 

Eingabe-Nr.:  L 19/203 

Gegenstand: Sensibilisierung- und Maßnahmenkampagne der Polizei für 
Opfer rassistischer Übergriffe 

Begründung: Der Petent hatte sich aufgrund einer Morddrohung und einer 
– seiner Auffassung nach – volksverhetzenden Beleidigung, 
die auf seinem Profil in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht 
worden war, an den Zentralruf der Polizei gewandt. Von dor-
tiger Seite habe die Mitarbeiterin ihn mit einer fremdenfeind-
lichen Äußerung beleidigt und mitgeteilt, dass eine Ermittlung 
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sich als sehr aufwändig darstellen würde, so dass er die Ange-
legenheit nicht größer machen solle, als sie wäre. Angesichts 
dieser Erfahrung regt der Petent eine Sensibilisierungs- und 
Maßnahmenkampagne bei der Polizei Bremen an. 

  Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des 
Petenten eine Stellungnahme des Senators für Inneres einge-
holt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis 
der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt 
dar: 

  Der staatliche Petitionsausschuss sieht in Rassismus und Dis-
kriminierung eine Verletzung und ein Hindernis für die Inan-
spruchnahme aller grundlegenden Menschenrechte und eine 
Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er ist 
der Auffassung, dass von rassistischer Diskriminierung, Ge-
walt oder anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit be-
troffene Personen des Schutzes und der Solidarität bedürfen.  

  Der Ausschuss kann dem Anliegen des Petenten jedoch nicht 
entsprechen. Der Ausschuss konnte nicht aufklären, wie sich 
das Gespräch mit der Mitarbeiterin des Zentralrufs dargestellt 
hat. Diese hat gegenüber dem Senator für Inneres einen 
grundsätzlich harmonischen Gesprächsverlauf beschrieben, 
im Rahmen dessen sie dem Petenten die Möglichkeiten zur 
Anzeigeerstattung erklärt habe. Indem es sich ihrer Auffas-
sung nach um ein Antragsdelikt handelte und eine Anzeigen-
aufnahme weder online noch telefonisch möglich gewesen ist, 
habe sie den Anrufer auf die Anzeigeerstattung an einem Po-
lizeirevier hingewiesen. Darüber hinaus seien in dem Ge-
spräch mögliche Gründe für den Eintrag und die Schwie-
rigkeiten einer Löschung diskutiert worden. Indem die be-
troffene Polizistin der Darstellung des Petenten widerspricht 
und eine Gesprächsaufzeichnung bei Anrufen, die über den 
Zentralruf eingehen, nicht erfolgt, lässt sich für den staatlichen 
Petitionsausschuss der tatsächliche Gesprächsverlauf nicht 
nachvollziehen. 

  Der Ausschuss kann daher aus dem beschriebenen Sachver-
halt keine Notwendigkeit für die vom Petenten angeregte 
Sensibilisierungskampagne erkennen, zumal der Senator für 
Inneres die Themen Opferschutz und den Umgang mit Opfern 
als ständigen Gegenstand der polizeilichen Aus- und Fortbil-
dung erklärt hat.  

  Gleichwohl sieht der Ausschuss angesichts der regelmäßig 
aufkommenden Diskussionen um „Racial Profiling“  oder 
auch „Ethnischem Profiling", also von polizeilichen Maßnah-
men, bei denen Personen allein aufgrund ihrer ethnischen Zu-
gehörigkeit, ihrer Herkunft oder ihres Erscheinungsbilds als 
verdächtig eingeschätzt werden, die fortlaufende Notwendig-
keit der Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Der staatli-
che Petitionsausschuss begrüßt daher die von der Bremer 
Polizei veranstalteten Fachtage zum Ethnischen Profiling und 
fordert den Senator für Inneres zur regelmäßigen Fortführun-
gen derartiger Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Organisationen und Netzwerken auf.  

Eingabe-Nr.:  L 19/227 

Gegenstand: Errichtung einer Gedenkstätte für Friedrich Ebert 

Begründung: Der Petent regt die Errichtung einer Gedenkstätte für Fried-
rich Ebert an, der mehrere Jahre in Bremen gelebt hat. 
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  Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des 
Petenten eine Stellungnahme des Senators für Kultur einge-
holt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis 
der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt 
dar: 

  Der Ausschuss kann dem Anliegen des Petenten nicht ent-
sprechen.  

  Der staatliche Petitionsausschuss sieht in Friedrich Ebert einen 
bedeutenden Sozialdemokraten, der sich um die Demokratie 
verdient gemacht hat. Als Inhaber zahlreicher Führungsposi-
tionen in Partei und Gewerkschaft sowie als Mitglied der bre-
mischen Bürgerschaft hat Friedrich Ebert eine bedeutende 
Zeit seines Lebens in Bremen verbracht. 

  Die nach ihm benannte Straße sowie die Büsten im Rathaus 
und im Haus der Bürgerschaft stellen nach Ansicht des staat-
lichen Petitionsausschusses angemessene Ehrungen der Per-
son Friedrich Eberts dar, so dass es keiner Einrichtung einer 
Gedenkstätte bedarf. 

Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben für erledigt zu erklären: 

Eingabe-Nr.:  L 19/225 

Gegenstand: Errichtung einer Wilhelm-Kaisen-Gedenkstätte 

Begründung: Der Petent regt die Errichtung einer Gedenkstätte für Wilhelm 
Kaisen an.  

  Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des 
Petenten eine Stellungnahme des Senators für Kultur einge-
holt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis 
der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt 
dar: 

  Der staatliche Petitionsausschuss sieht in Wilhelm Kaisen ei-
nen maßgeblichen Protagonisten des politischen und wirt-
schaftlichen Wiederaufbaus Bremens nach Ende des zweiten 
Weltkriegs.  

  Zum Gedenken an Wilhelm Kaisen bestehen ein Denkmal im 
Innenstadtbereich (Am Wall/Herdentorsteinweg) sowie ein 
weiteres Denkmal im Ratsspiekerpark in Borgfeld.  

  Darüber hinaus bestehen zahlreiche weitere Ehrungen bezie-
hungsweise Erinnerungen an Kaisen, so etwa in Form von 
Straßennamen (Wilhelm-Kaisen-Brücke; Bürgermeister-Kai-
sen-Allee), in Form eines nach ihm benannten Seenotrettungs-
kreuzers sowie durch die Umbenennung des Container-Ter-
minals Bremerhaven in Container-Terminal Bremerhaven – 
Wilhelm Kaisen und die Errichtung der Helene und Wilhelm 
Kaisen-Stiftung. 

  Der staatliche Petitionsausschuss sieht hierin eine angemes-
sene Würdigung des Lebenswerks von Wilhelm Kaisen und 
betrachtet das Anliegen des Petenten daher als erledigt. 

Eingabe-Nr.:  L 19/251 

Gegenstand: Stellung der Staatsanwaltschaft im Gerichtsverfahren 

Begründung: Der Petent regt eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel an, ge-
setzlich festzuschreiben, dass Staats- und Rechtsanwälte in 
Gerichtssälen auf gleicher Höhe sitzen. Er bemängelt, dass 
Rechtsanwälte in deutschen Gerichtssälen unterhalb der Ver-
treter der Staatsanwaltschaft sitzen müssen. 
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  Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des 
Petenten eine Stellungnahme des Senators für Justiz und Ver-
fassung eingeholt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich 
das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung zusammenge-
fasst wie folgt dar: 

  Der Ausschuss sieht die Petition als erledigt an. Im Land Bre-
men sitzen Verteidigerseite und Anklageseite in Gerichtssälen 
auf gleicher Höhe. Hiervon ausgenommen sind lediglich his-
torische Räume des Landgerichts, bei denen Belange des 
Denkmalschutzes keine bauliche Veränderung erlauben. Der 
staatliche Petitionsausschuss sieht daher keinen Bedarf für die 
begehrte Bundesratsinitiative. 
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